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Landkreis Rostock 
Der Landrat 

 

Allgemeinverfügung 
des Landkreises Rostock 

 
zur Regelung von Maßnahmen zur Begrenzung der Neuinfektionen mit SARS-

CoV-2 aufgrund der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen 
 
Anordnung von Schutzmaßnahmen durch das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock gem. § 2 
Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 11 Gesetz zur Ausführung des Infektionsschutzgesetzes (Infektions-
schutzausführungsgesetz - IfSAG M-V) vom 03.07.2006 (GVOBI. M-V 2006, S. 524), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16.05.2018 (GVOBI. M-V S 183, 184) i. V. m. §28 Abs. 1 S. 1 und 
S.2 i.V.m. § 16 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (lnfektionsschutzgesetz - lfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18.11.2020 (BGBI. I S. 2397), i.V.m. §§ 3 und 10 Gesetz über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern (GGDG M-V) vom 19.07.1994 (GVOBI. M-V 1994, S. 
747), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz vom 16.05.2018 (GVOBI. M-V S. 183) sowie i.V.m. § 13 
Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern - Corona LVO M-V vom 28.11.2020 (geändert 
durch Verordnung vom 18.12.2020) (GVOBI. M-V 2020 Nr. 76, S. 1158, Nr. 81, S. 1329, Nr. 84, 
S.1414)  

 
- Zur häuslichen Absonderung von Personen, die mit dem neuartigen Corona-
Virus SARS-CoV-2 infiziert sind und deren Kontaktpersonen zur Eindämmung 
und zum Schutz vor der Verbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19, unter 
Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum 
Kontaktpersonenmanagement – 
 

I. Verfügung gegenüber Personen, die mit dem neuartigen Coronavirus (SARS CoV-2) 
infiziert sind 

Als infiziert gelten Personen, die durch eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet 
wurden. Die Gesamtheit der Gruppe der infizierten Personen wird im Folgenden Infizierte 
genannt. Gegenüber Infizierten wird Folgendes verfügt: 
 

1. Anordnung  

a)  Infizierte müssen sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Testergebnis-
ses in Isolation begeben und bis zum Ende der Erkrankung in der Häuslichkeit aufhalten. Die 
Absonderung endet bei einer asymptomatischen SARS-CoV-2-lnfektion frühestens 10 Tage 
nach Erstnachweis des Erregers. Die Absonderung wird durch das Gesundheitsamt beendet. 
Bei schweren und leichten symptomatischen COVID-19-Verläufen ist vor der Entlassung 
eine 48-stündige Symptomfreiheit erforderlich, die durch das Gesundheitsamt abgefragt wird. 
Bei schweren Verläufen mit Sauerstoffbedürftigkeit und Infizierten aus Altenpflege- und Pfle-
geeinrichtungen ist zusätzlich eine POC-Untersuchung erforderlich.  

b) Für die Dauer der Absonderung stehen Infizierte unter der Beobachtung durch das Ge-
sundheitsamt des Landkreises Rostock.  
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c) Infizierte haben unverztnglich nach Bekanntwerden der Infektion Kontaktpersonen im pri-
vaten und beruflichen Umfeld, mit Ausnahme von Kontaktpersonen aus dem medizinischen
Bereich, zu ermitteln. Als Kontaktpersonen gelten die unter II. dieser A||gemeinverfugung
benannten Personen.

d) Infizierte haben eine Liste Uber ihre Kontaktpersonen zu erstellen. Zu benennen sind alle
Personen, mit denen die infizierte Person

. im Zeitraum von 48 Stunden vor Auftreten der Symptome bis zum Zeitpunkt der héiuslichen
Absonderung Kontakt hatte.

. im Zeitraum von 48 Stunden vor Abnahme des Abstrichs Kontakt hatte.

Als Kontaktperson der Kategorie 1 (hohes Infektionsrisiko) gilt dabei:

wer sich im Nahfeld der infizierten Person mit einem Abstand von weniger als 1,5 m, ohne
Mund~Nasen-Bedeckung, fullr mehr als 15 Minuten aufgehalten hat.

. wer sich gemeinsam mit der infizierten Person Uber 30 Minuten bei schlechter Be||Ilftung
gemeinsam in einem Raum aufgehalten hat.

Die Liste mit den Kontaktpersonen der Kategorie 1 muss, soweit m6glich, Name, Vorname,
Anschrift der Kontaktperson benennen sowie die Telefonnummer und den Hinweis enthalten,
ob die Kontaktperson durch den Infizierten informiert werden konnte. Ferner ist, soweit be-
kannt, anzugeben, wie diese Kontaktpersonen erreicht werden k6nnen (bspw. telefonisch
oder per E-Mail). Gegebenenfalls ist der Hinweis auf den ausgeubten Beruf der Kontaktper-
son ZU benennen.

e) Infizierte haben ihre Kontaktpersonen unverzuglich daruber zu informieren, dass sie selbst
als infiziert gelten und der Kontaktperson den daraus folgenden Status (Kategorisierung)
mitzuteilen. Infizierte sind verpflichtet, ihre Kontaktpersonen der Kategorie I auf die fur sie
damit einhergehende héusliche Absonderung hinzuweisen und sie darauf aufmerksam zu
machen, dass die Kontaktpersonen diese Allgemeinverfilgung (insbesondere Ziffer II. dieser
Allgemeinverfflgung) zu beachten haben.

f) Infizierte haben die Kontaktpersonenliste unverzuglich dem Gesundheitsamt des Landkrei-

ses Rostock per E-Mail an die E-Mail-Adresse infektionsschutz@|kros.de zu Ubermitteln. Bei
Verdachtsféllen hat die Ubermittlung erst nach Eingang eines positiven Testergebnisses zu
erfolgen.

g) Sollte eine infizierte Person nicht in der Lage sein, Kontaktpersonen selbst zu informieren,
eine Kontaktpersonenliste zu erstellen oder zu Ubermitteln, so hat der/die lnfizierte umge-
hend das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock mittels einer E-Mail an die E-Mai|-
Adresse:

infektionsschutz@|kros.de zu informieren.

2. Auflagen zur Isolation

a) Bis zum Ende der Absonderung ist zweimal téiglich (morgens und abends) die K6rpertem-
peratur zu messen und zu dokumentieren.

b) Bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustands, insbesondere beim Auftreten der
Symptome Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit, Schnupfen, Erbrechen, Ubelkeit, Kopf- und
Gliederschmerzen, Rfickenschmerzen und allgemeinem Unwohlsein sowie bei einem An-
stieg der Kijrpertemperatur Uber 38,5 ° C, haben Infizierte umgehend telefonisch ihren
Hausa|2t zu informieren. Dabei haben sie ihren Hausarzt auf ihre Coronavirus-Infektion hin-
zuweisen. Ist eine éirztliche Behandlung erforderlich, kontaktieren Sie den Hausarzt oder den
Bereitschaftsdienst (Rufnummer 116 117) telefonisch. Bei schwerer Symptomatik benach-
richtigen Sie die Rettungsleitstelle bezuglich der Notwendigkeit des Notarzteinsatzes (112)
oder telefonisch die Notaufnahme eines Krankenhauses.
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c) Wéihrend der Absonderung ist es lnfizierten untersagt, die Wohnung ohne ausdruckliche
Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. Dies gilt nicht, sofern ein Verlassen der
Wohnung zum Schutz von Leben oder Gesundheit zwingend erforderlich ist (z. B. Haus-
brand, medizinischer Notfall).

d) lnfizierten wird fur die Dauer der Absonderung untersagt, Besuch von Personen zu emp-
fangen, die nicht ihrem Haushalt angeh6ren.

e) Der pers6nliche Kontakt zu anderen héiuslich Isolierten aus anderen Haushalten ist unter-
sagt.

f) lst ein persOnlicher Kontakt mit anderen Personen unumgéinglich, haben Infizierte die an-
deren Personen vorab ausdrUcklich Uber das Vorliegen einer lnfektion mit dem Coronavirus
SARS CoV-2 zu informieren. Im unumgéinglichen Kontakt mit anderen Personen haben Infi~
zierte einen Mund-Nasen-Schutz (Mindeststandard FFP2) enganliegend zu tragen und vor
diesem Kontakt eine grilndliche Handereinigung (mit Seife und mind. 20 Sekunden) vorzu-
nehmen.

g) Im Zeitraum der héuslichen Absonderung hat keine MU||trennung (gelber Sack, Altpapier
und Biomllill) zu erfolgen. Aus Hygienegrfinden muss der gesamte Abfall Uber die RestmC|||-

tonne entsorgt werden. Séimtliche dieser Abféille sind in stabile, moglichst reifSfeste Abfallséi-
cke zu geben. Einzelgegenstéinde wie Taschentucher dUrfen nicht lose in die Abfalltonnen
gegeben werden. Abfallsécke sind durch Verknoten oder Zubinden zu verschlief3en. Spitze
und scharfe Gegensténde sind in bruch- und durchstichsicheren Einwegbehéiltnissen zu ver-
packen.

h) Folgende Hygieneregeln sind zu beachten:

. Zu anderen Haushaltsmitgliedern ist eine zeitliche und raumliche Trennung einzuhalten.
Eine zeitiiche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam,
sondern nacheinander eingenommen werden. Eine raumliche Trennung kann z.B. dadurch
erfolgen, dass sich Infizierte in einem anderen Raum als die anderen Haushaltsmitglieder
aufhalten.

. Bei gemeinsamer Nutzung insbesondere von Badezimmer, WC und Kljche durch lnfizierte
und andere Haushaltsmitglieder sind Kontaktfléichen nach der Nutzung durch Infizierte
grilndlich zu reinigen.

- Beim Husten und Niesen ist Abstand zu anderen einzuhalten und die infizierte Person hat
sich abzuwenden. Die Armbeuge ist vor Mund und Nase zu halten oder ein Taschentuch zu
benutzen, das anschlief3end sofort zu entsorgen ist.

- Sowohl lnfizierte als auch Haushaltsmitglieder haben ihre Hénde regelméf3ig grtlndlich mit
Wasser und Seife zu waschen.

. Haushaltsmitglieder sollen sich mit ihren Hénden nicht in das Gesicht fassen, also das Be-
rUhren von Augen, Nase und Mund grundsétzlich vermeiden.

3. Hinweise

a) Weitergehende Regelungen anderer einschlégigen Vorschriften werden von dieser Allge-
meinverfilgung nicht beruhrt und sind zu beachten. Hierzu zéhlen insbesondere sémtliche
jeweils giiltige Corona-Landesverordnungen.

b) Wer unter Beobachtung nach § 29 IfSG steht, hat die erforderlichen Untersuchungen
durch die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dulden und den Anordnungen des Ge-
sundheitsamtes Folge zu leisten.

c) Aufgrund der Beobachtung sind lnfizierte verpflichtet, den Beauftragten des Gesundheits-
amtes zum Zwecke der Befragung oder der Untersuchung, den Zutritt zu ihrer Wohnung zu
gestatten, auf Verlangen ihnen Uber alle den Gesundheitszustand betreffenden Umsténde
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Auskunft zu geben und im Falle des Wechsels der Hauptwohnung oder des gewdhnlichen
Aufenthaltes unverzilglich dem bisher zusténdigen Gesundheitsamt und dem kunftig zustéin-
digen Gesundheitsamt Anzeige zu erstatten. Dazu geh6rt unter anderem die Mitteilung Uber
die héusliche Quaranténe sowie Uber ihren Gesundheitszustand im Rahmen der téglichen
Anfrage des Gesundheitsamtes.

d) Flir den Fall, dass Infizierte den Anordnungen nach Ziffer I. Nummer 1 Buchstaben a-g
nicht oder nicht ausreichend nachkommen, k6nnen sie zwangsweise in einer geméB § 30
Abs. 2 IfSG geeigneten geschlossenen Einrichtung abgesondert werden.

e) Die Einhaltung der Anordnungen und Auflagen kann mit Mitteln des Verwaltungszwangs
durchgesetzt werden.

f) FUr dringend benétigte Beschéftigte kritischer lnfrastrukturen des Gesundheitssektors k6n-
nen vom Gesundheitsamt auf Antrag Ausnahmen von den Anordnungen und/oder Auflagen
nach pflichtgeméf$em Ermessen gestattet werden.

II. Verfiigung gegeniiber Kontaktpersonen

Als Kontaktperson gilt,

• Wer zu dem unter I. definierten Personenkreis im Zeitraum von 48 Stunden vor Auftreten
der Symptome bis zum Zeitpunkt der hétuslichen Absonderung Kontakt hatte.

- Wer zu dem unter I. definierten Personenkreis im Zeitraum von 48 Stunden vor Abnahme
des Abstrichs Kontakt hatte.

Als Kontaktperson der Kategorie 1 (hohes Infektionsrisiko) gilt:

• wer sich im Nahfeld der infizierten Person mit einem Abstand von weniger als 1,5 m, ohne
Mund-Nasen-Bedeckung fur mehr als 15 Minuten aufgehalten hat.

- wer sich gemeinsam mit der infizierten Person Uber 30 Minuten bei schlechter Be|Uftung
gemeinsam in einem Raum aufgehalten hat.

1. Anordnungen

a) Kontaktpersonen haben sich zur Absonderung in héusliche Quarantéine zu begeben. Kon-
taktpersonen von Verdaohtsféillen mussen sich erst nach Eingang des positiven Befundes
bei dem Betroffenen héuslich absondern.

b) Kontaktpersonen haben sich ffzr die Dauer von 14 Tagen, ab Zeitpunkt des letzten Kon-
takts mit der infizierten Person, abzusondern (héiusliche Quaranténe).

c) Wéhrend der Absonderung ist es Kontaktpersonen untersagt, die Wohnung ohne aus-
driickliohe Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. Dies gilt nicht, sofern ein Ver-
Iassen der Wohnung zum Schutz von Leben oder Gesundheit zwingend erforderlich ist (z. B.
Hausbrand, medizinischer Notfall).

d) Kontaktpersonen wird es fElr die Dauer der Absonderung untersagt, Besuch von Personen
zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt angeh6ren.

e) Kontaktpersonen haben im Haushalt nach M6glichkeit eine zeitliche und réiumliche Tren-
nung von den anderen Haushaltsmitgliedern einzuhalten. Eine zeitliche Trennung kann z. B.
dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenom-
men werden. Eine réiumliche Trennung kann z. B. dadurch erfolgen, dass sich die Kontakt-
personen in einem anderen Raum als die anderen Haushaltsmitglieder aufhalten. Es gelten
insbesondere die oben angefljhrten Hygieneregeln nach Ziffer l. Nummer 2 k. dieser Allge-
meinverftlgung.
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f) Der personliche Kontakt zu anderen hauslich abgesonderten Kontaktpersonen oder gar zu

infizierten oder vermutlich infizierten Personen aus anderen Haushalten ist untersagt.

g) Ist ein personlicher Kontakt mit anderen Personen unumganglich, hat die Kontaktperson
die anderen Personen vorab ausdrucklich Uber ihren Status als Kontaktperson zu informie-
ren. Im unumganglichen Kontakt mit anderen Personen haben Kontaktpersonen einen
Mund-Nasen-Schutz enganliegend zu tragen oder falls ein solcher nicht verfiigbar sein sollte
die Mund-Nasen-Partie mit Stoff (z. B. Schal) abzudecken. Vor dem unumgénglichen Kon-
takt mit anderen Personen hat die Kontaktperson eine grundliche Handereinigung (mit Seife,
mind. 20 Sekunden) vorzunehmen.

h) FUr die Dauer der Absonderung stehen Kontaktpersonen unter Beobachtung durch das
Gesundheitsamt des Landkreises Rostock.

2. Auflagen zur héiuslichen Absonderung

FUr Kontaktpersonen gelten die Auflagen fUr Infizierte zur Isolation (Ziffer I. Nummer 2, mit
Ausnahme von Nr. 2 f).

3. Weitere Auflagen

a) Kontaktpersonen haben ein Tagebuch zu aufgetretenen Symptomen, Kérpertemperatur,
allgemeinen Aktivitéten und Kontakten zu weiteren Personen zu ftlhren. In dem Tagebuch ist
das Ergebnis der téglichen Messungen der Kérpertemperatur morgens und abends zu do-
kumentieren.

b) Auf Nachfrage haben Kontaktpersonen dem Gesundheitsamt téglich telefonisch Auskunft
Liber den aktuellen Gesundheitszustand und das Ergebnis der Temperaturmessungen zu
geben.

4. Hinweise

FUr Kontaktpersonen gelten die Hinweise fur Infizierte (Ziffer I. Nummer 3).

III. Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Allgemeinverffxgung tritt am 23.12.2020 in Kraft und gilt bis zum Ablauf des
10.01.2021. Eine Verléingerung bleibt vorbehalten.

IV.Zuwiderhandlungen

Nach § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 Satz 1 IfSG zuwiderhandelt.
Diese Allgemeinverftlgung stellt mit ihrer Bekanntgabe eine solche vollziehbare Anordnung
dar. Sollten die vorgenannten Regelungen nicht anordnungsgeméif3 ausgeftlhrt werden, wird
hiermit fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung die Festsetzung eines Zwangsgeldes in H6he von
2.000 € angedroht.

V. Vollziehbarkeit

Diese Anordnung stellt eine MaI3nahme nach § 28 Abs. 1 Satz 2 lfsG dar und ist geméf3 §
28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Widerspruch und Anfechtungsklage
haben keine aufschiebende Wirkung.
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V|.Widerruf

Der jederzeitige vollsténdige oder teilweise Widerruf dieser Allgemeinverfugung bleibt vorbe-
halten (§49 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M-V).

Begrliindung:

Der Landkreis Rostock ist Risikogebiet mit steigendem 7-Tagesinzidenzwert von Uber 50
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Das Robert-Koch-Institut (RKI) als konzeptionie-
rende Stelle im Sinne von § 4 IfSG empfiehlt als geeignete Gegenmal3nahmen die Einhal-
tung geeigneter Hygienemal3nahmen, Kontaktreduktion und der Schutz besonders vulnerab-
ler Personengruppen (vor allem altere oder vorerkrankte Personen).

Nach der Risikobewertung des RKI handelt es sich weltweit und in Deutschland nach wie vor
um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation, die Gefahrdung fiir die Gesund-
heit der Bev6lkerung in Deutschland wird nach wie vor insgesamt als hoch, fur Risikogrup-
pen als sehr hoch eingeschatzt.

Das RKI gibt derzeit als Hauptubertragungsweg fur SARS-CoV-2 die respiratorische Auf-
nahme virushaltiger Flussigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen ent-
stehen, an. Auch eine Ubertragung durch kontaminierte Oberflachen ist insbesondere in der
unmittelbaren Umgebung der infekti6sen Person nicht auszuschlie|3en. Anhand der bisher
verfugbaren Datenlage Iasst sich eine durchschnittliche Infektionsdauer von acht bis neun
Tagen ableiten, wobei die hochste Infektiositat am Tag vor dem Symptombeginn Iiegt. Es ist
daher m6glich, dass Personen das Virus in sich tragen und bereits ausscheiden (die Perso-
nen also infektios sind), noch bevor erste Symptome auftreten.

Das RKI geht von einem h6heren lnfektionsrisiko bei Personen mit kumulativ mindestens 15-
minilitigem Gesichts- ("fac:e-to-face") Kontakt aus, z. B. im Rahmen eines Gespréichs. Dazu
geh6ren z.B. Personen aus Lebensgemeinschaften im selben Haushalt. Ebenfalls bei Per-
sonen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder K6rperflussigkeiten, insbesondere zu respirato-
rischen Sekreten eines bestétigten COVID-19-Falls, wie z.B. Kussen, Kontakt zu Erbroche-
nem, Mund-zu-Mund Beatmung, Anhusten, Anniesen, etc. Auch geht das RKI von einem
h6heren lnfektionsrisiko bei medizinischem Personal mit Kontakt zum bestétigten COVlD-19-
Fall im Rahmen von Pflege oder medizinischer Untersuchung ohne verwendete Schutzaus-

rustung aus.

Eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe ist aufgrund der Vielzahl der
Einflussfaktoren nicht m6glich ist. Vieimehr erfordert dies eine personenbezogene Risikoein-
schéitzung, bei der die Einflussfaktoren (z.B. Alter, Geschlecht, Gewicht, bestimmte Verhal-
tensweisen, adéquate medikament6se/therapeutische Einstellung) berucksichtigt werden.
Die bisher bekannten Krankheitsverléufe lassen darauf schlief3>en, dass schwere Krankheits-

verléufe insbesondere bei élteren Personen ab etwa 50 bis 60 Jahren, Rauchern, stark adi-
p6se Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen (z.B. koronare Herzerkran-
kung und Bluthochdruck oder chronische Lungenerkrankungen) héiufiger auftreten.

Um die Verbreitung der Infektionskrankheit wirkungsvoll zu verhindern, muss das Anste-
ckungsrisiko daher m6glichst minimiert werden. Andernfalls droht die Gefahr, dass die Struk-
turen der Gesundheitsversorgung durch den gleichzeitigen starken Anstieg an Patienten mit
éhnlichem Behandlungsbedarf uberlastet werden. Eine solche Uberlastung muss dringend
vermieden werden.

Die Ermittlung von infizierten Personen und insbesondere Kontaktpersonen erfordert natur-
geméiI3 umfangreiche Recherchearbeit. Die Identifikation der infizierten Personen und der
Kontaktpersonen, das Erreichen dieser Personen und die Anordnung der notwendigen Maf3-
nahmen nimmt mitunter im Zusammenhang mit dem Ziel, das Infektionsgeschehen m6glichst
einzudéimmen, viel Zeit in Anspruch. Es darfjedoch keine unn6tige Zeit verstreichen, bis die
betroffenen Personen von den zu beachtenden Maf3nahmen erfahren, da die M6glichkeit
besteht, dass sie das Virus in dieser Zeitspanne unwissentlich weiterverbreiten. Zum Schutz
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der éffentlichen Gesundheit mussen Infektionsketten schnellstméglich und wirkungsvoll un-
terbrochen werden.

Daher ist es zielfllihrend, die betroffenen Personen selbst mit ihren Moglichkeiten in die
Pflicht zu nehmen. Mit dieser Allgemeinverfiigung wird zum einen die Information der betref-
fenden Personen Uber ihren moglichen Status als lnfizierte oder Kontaktpersonen erreicht,
ohne dass es dazu einer Ermittlung und direkten Ansprache bedurfte. Ferner erhalten diese
Personen die notigen Informationen und Anordnungen auf direktem, kurzem Wege. Die
Pflichten des Gesundheitsamtes bleiben daneben bestehen. Das Gesundheitsamt nimmt
weiterhin Kontakt mit Infizierten auf und Uberprtlft die Ubermittelten Kontaktlisten. Eine Zeit-
verzogerung wird durch die Verpflichtung der selbststandigen Absonderung vermieden. Auch
werden dadurch weitere Kontakte mit Infizierten ausgeschlossen. Die betroffenen Personen
werden in die Pflicht genommen, um eine effektive Kontaktnachverfolgung zu gewahrleisten.

In der Regel konnen nur die Infizierten selbst Aufschluss Uber ihre Kontaktpersonen geben.
Es ist zumutbar und zielftihrend, die lnfizierten damit zu beauftragen, die Kontaktpersonen,
ggfs. nach Rucksprache mit dem Gesundheitsamt, selbst zu ermitteln, zu dokumentieren und
die Kontaktpersonen Uber diesen Umstand und die zu beachtenden Mai3gaben zu informie-
ren. Die notwendigen Informationen stellt das Gesundheitsamt zur Verfiigung, damit eine
reibungslose Kontaktnachverfolgung gewahrleistet werden kann. Medizinisches Personal
wird durch den Arbeitgeber bzw. verlassliche Dritte ermittelt und informiert. Fur medizini-
sches Personal gelten besondere Voraussetzungen, die nur durch medizinisches Personal
beurteilt werden k6nnen.

Geméf3 §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 30 Abs. 1 Satz 2 lfsG kann bei Kranken, Krankheitsverdéchti-
gen, Ansteckungsverdéichtigen und Ausscheidern angeordnet werden, dass sie in geeigneter

Weise abgesondert werden, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung der
Ubertragbaren Krankheit notwendig ist.

Die Anordnungen zur Mitwirkung von Infizierten (Ziffer I. Nr. 1 lit. d-h) beruhen auf § 16 Abs.
2 IfSG.

Die Anordnung der Unterwerfung zur Beobachtung von Infizierten (Ziffer I. Nr. 1 lit. h) und
Kontaktpersonen (ll. Nr. 1 lit. h) beruht auf§ 29 Abs. 1 lfsG.

Werden Tatsachen festgestelit, die zum Auftreten einer Ubertragbaren Krankheit fllhren kdn-
nen, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, trifft die zusténdige Beh6rde
die notwendigen MafLnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit
drohenden Gefahren (§ 16 Abs. 1 IfSG).

Werden Ansteckungsverdéchtige festgestellt, so trifft die zusténdige Behorde die notwendi-
gen SchutzmaI3nahmen (§ 28 Abs. 1 lfsG). Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse ist der
Anwendungsbereich des IfSG und der zitierten Handlungserméichtigungen eroffnet. Das Vi-
rus SARS CoV-2 hat sich in den Ietzten Wochen im Landkreis Rostock verbreitet. Es Iiegen
somit Tatsachen vor, die zum Auftreten von Ubertragbaren Krankheiten ftihren kOnnen. Die
Quaranténemaf3nahmen gegenuber lnfizierten und Verdachtspersonen sind erforderlich, um
lnfektionswege zu unterbrechen und die Verbreitung der lnfektion wirkungsvoll zu verhindern
oder im gebotenen Maf3 zu verzOgern. Das Virus wird vorrangig durch Kontakt von Mensch
zu Mensch Ubertragen. Daher ist es zielfuhrend, die Kontakte von Infizierten oder Ver-
dachtspersonen zu anderen Personen weitestgehend zu unterbinden. Diese Maf3nahmen
entsprechen den Erkenntnissen und Leitlinien des RKI. Diese MaI3nahmen sind auch erfor-
derlich, da bisher ergriffene mildere Mittel nicht zu einer Eindéimmung gefuhrt haben und
andere, gleichsam wirksame mildere Mittel nicht erkennbar sind.

Entsprechend der dargelegten Notwendigkeit, die Infektionswege einzudéimmen, der daraus
folgenden Absonderungsmaf?>nahmen und dem Umstand, dass lnfizierte und Kontaktperson
im Rahmen ihrer Eigenverantwortung zu Maf3nahmen verpflichtet werden, ist es erforderlich,
dass das Gesundheitsamt die Entwicklung sowohl allgemein als auch individuell verfolgen
kann, um bei Bedarf zeitnah erforderliche Ma[3nahmen ergreifen zu k6nnen. Dem wird mit
der Anordnung der Beobachtung nach § 29 IfSG Rechnung getragen.
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